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II.

Die Rechtslage beim Ausbruch des Konflikts um die burgundische Nachfolge

i. Konrad

Wer heure Basel mit dem Wagen verläßt, um südostwärts über Liestal und Ölten
nach Luzern zu gelangen, wird meist zunächst die moderne Schweizer Bundesstraße 2

einschlagen. Folgt er dann der älteren Landstraße, die Eilige lieber meiden, so

überquert er zunächst an der Grenze des Stadtgebietes einen unscheinbaren Wasserlauf, der
zwei oder drei Kilometer weiter nordwärts in den Rhein einmündet, die Birs. Nach
wenigen Kilometern empfängt ihn das Ortsschild von Muttenz, einem jener schon
stark industrialisierten Dörfer dieser Gegend, deren Einwohnerzahl sich um die

10 000 bewegen mag. Etwa diesen Weg, im wesentlichen wohl noch gleich mit dem

Zuge der einstigen Römerstraße von Basel nach Äugst, ist im August oder September

1027, ein halbes Jahr nach seiner feierlichen Kaiserkrönung in Rom, etwa siebenund-

dreißigjährig, Konrad II. entlanggezogen, sicherlich nicht mit gar zu kargem Gefolge,
denn es handelte sich um einen Akt großer und rechtsverbindlicher staatssymbolischer
Repräsentation. Bezeugt ist keiner der Begleiter, doch ist unter ihnen mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zuletzt Heinrich zu vermuten, Konrads knapp
zehnjähriger Sohn, dem bei den anschließenden Vorgängen eine besonders zentrale

Bedeutung zugekommen sein muß, förmlich designierter Thronfolger im deutschen

Königreiche im formalen Rang eines Herzogs von Bayern, damit trotz seiner Jugend
schon einer der ersten Reichsfürsten, zwölf Jahre später Nachfolger des Vaters und
dann einer der bedeutendsten Herrscher, die das abendländische Mittelalter jemals
gesehen hat, weit über den engeren deutschen Umkreis hinaus. In Muttenz wurde die

Gruppe von einer zweiten erwartet, der gleichfalls die größtmögliche Glanzentfaltung
zuzutrauen ist. Ihren Mittelpunkt bildete ein Mann, der mindestens die Fünfzig
schon überschritten und damit für seine Zeit schon ein beachtliches Alter erreicht
hatte1: eben Rudolf III., letzter vollbürtiger Abkömmling im Mannesstamm der

Gründerlinie des Königreiches Burgund, Gegenstand eines Jahrzehnte weit
zurückreichenden Interesses der großen Politik jener Zeit, seit feststand, daß er einen legitimen

Erben nicht mehr erwarten dürfe, so daß sein Tod eine bedeutungsvolle
Nachfolgefrage auslösen würde. Die Herrscherhielten ein vertrautes Gespräch miteinander

1 Rudolf entstammte der zweiten, spätestens 966 geschlossenen Ehe des Vaters, aus der zwei
Schwestern (älter oder jünger?) beide 995 erstmals Witwen wurden; er selbst schloß die erste Ehe

994, im Jahr nach seinem Regierungsantritt: Diener 76 f. u. 79, vgl. auch Poupardin 387 Anm. 6.

Er war daher vielleicht gar nicht sehr viel älter als Heinrich IL, für den der 6. Mai 973 als Geburtsdatum

feststeht.
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(familiare colloquium, sagt die einzige Quelle), dann wandten sie sich gemeinsam
nach Basel, wichtigen Verhandlungen zu2.

Aus der Sprache mittelalterlicher Staatssymbolik in diejenige moderner Begriffe
übersetzt, bedeutet das: Konrad, der Kaiser, zog Rudolf, dem König, entgegen bis auf
dessen eigenes Herrschaftsgebiet, um ihn feierlich einzuholen, denn die Birs, heute in
dieser Gegend Grenze der Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, schied
damals das Reichsherzogtum Schwaben von dem nördlichsten Ausläufer des unabhängigen

Königreiches Burgund3. Ein solches «Entgegenkommen» eines Ranghöheren
war alles andere als selbstverständlich, auch wenn der Partner an Jahren älter war; es

bekundete, daß der neugekrönte römische Kaiser den rangminderen Herrscher
dennoch als gleichberechtigt anerkannte. Gleichwohl war es Rudolf, der dem anderen

folgte, und er folgte ihm nach Basel. Er ließ damit dem Ranghöheren den Vorzug,
Gastgeber zu sein, dem schon für sich allein zweifellos wieder symbolischer Gehalt
zukommt. Vor allem aber: er dokumentierte sinnfällig vor aller Öffentlichkeit, daß

er die zeitweise umstrittene Stadt als Bestandteil von Konrads Hoheitsgebiet
anerkannte. Er sanktionierte damit auch alle Hoheitsakte, die derdeutsche Herrscher bisher
schon an dieser Stelle vollzogen hatte, vor allem die unverkennbar demonstrative

Einsetzung eines Bischofs im Juni 1025, noch kein Jahr nach Konrads Regierungsantritt

4. Beide Symbolhandlungen, die des Kaisers und die des Königs, bedingten sich

gegenseitig; mag sein, daß sie im Prinzip schon beim letzten Zusammentreffen beider,
anläßlich der Kaiserkrönung Konrads in Rom, vereinbart worden waren, an der

Rudolf als Gast teilgenommen hatte5, und zwar gemeinsam mit Knut, den wir
gewöhnt sind, den «Großen» zu nennen, König von England, Dänemark und Norwegen,

mächtigstem Herrscher Europas nächst Konrad und ganz sicher nicht Reichsvasall,

was im Auge zu behalten ist, wenn man die Teilnahme Rudolfs an diesem Akt
nach etwaigen staatsrechtlichen Konsequenzen abhorchen will. Nun wurden diese

Symbolhandlungen ausgeführt; sie kennzeichneten damit im voraus das Klima, unter
dem die nachfolgenden Beratungen stehen sollten.

Einzelheiten über die anschließenden Gespräche sind nicht festgehalten worden,
außer daß die Kaiserin Gisela maßgeblich an ihnen beteiligt war, Gemahlin Konrads
und Mutter Heinrichs, zugleich aber Nichte Rudolfs III., nämlich Tochter einer

Schwester, und damit selbst Enkelin eines Burgunderkönigs, Konrads des Friedfertigen,

Vater und Vorgänger Rudolfs in über fünfzig Königsjahren (937-993)6. Eine
solche Frau war buchstäblich die geborene Vermittlerin zwischen diesen Partnern,
zumal, wenn sie persönlich so hoch befähigt war. Nicht zuletzt dank ihres Eingreifens
wurde der Friede zwischen beiden Herrschern bekräftigt, und zwar so, daß Konrad

2 Wipo, c. 21 (S. 41; auch zum Flg.). - Zum Flg. laufend die im Literaturverzeichnis genannten
Werke von Hirsch, Bresslau und Poupardin, ferner Blümcke, Weingartner und Pfäff.

3 Br. Amiet I, 175.
4 Unten S. 43.
s BA73C.
6 Oben S. 32 Anm. 47. Giselas Mitwirkung: Wipo, c. 8 u. c. 21 (S. 31, 29 f. bzw. 41, 5).
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gegenüber dem Königreich Burgund in eben die Stellung einrückte, die früher sein

Vorgänger, Heinrich IL, eingenommen hatte. Ausdrücklich ist in diesem Zusammenhang

die Rede von einer «Übergabe» dieses Reiches (regno Burgundiae imperatori
tradito eodem poeto, quemadmodum prius antecessori suo Heinrico imperatori datum
fuerat)7. Was das bedeutet, verschweigt die Quelle; es muß aus anderen Materialien
erschlossen werden.

Eine weitere persönliche Begegnung beider Herrscher fand offenbar nicht statt. Es

war also jedenfalls bei dieser Gelegenheit, daß Rudolf, wie es an anderer Stelle heißt,
Konrad eine grundlegende Abmachung mit feierlichem Eide bekräftigte (per iuski-
randum), in den er auch den jungen Heinrich mir einbezog8. Wieder bleibt offen, wieso

und inwiefern. Geschah dies nur für den Fall, daß Konrad selbst den Tod seines Partners

ebensowenig mehr erleben sollte wie der kaiserliche Vorgänger, so daß Heinrich
dann ohne weitere Diskussion auch Burgund gegenüber seine Rechtsnachfolge
antreten sollte? Gab es Zusicherungen, die sogleich beiden gegenüber in Kraft zu treten
hatten, sei es mit Rudolfs Tode, sei es sofort? Der Wortlaut der zeitnahen Hauptquelle

ist unklar9; spätere Gewährsleure, darunter vor allem eine Stimme aus
unmittelbarer Nachkommenschaft des salischen Kaiserhauses, übergehen die Person Konrads

in diesem Zusammenhang vollkommen, sprechen lediglich von einem Tesrament,
das Rudolf unmittelbar zugunsten Heinrichs errichtet habe10.

Ob neben Rudolf noch andere maßgebliche Vertreter Burgunds mitschworen, ist
mehr als fraglich: im Textzusammenhang des Berichtes, der seinen Eid erwähnr, hätte

es außerordentlich nahe gelegen, das nachdrücklich zu betonen, denn dessen Verfasser

ist bemüht, das Vorgehen des Rivalen, der nach Rudolfs Tode über die Vereinbarungen

von 1027 hinwegging, als von vornherein unrechtmäßig abzustempeln11.
Ausdrücklich genannt werden andere Burgunder nur vage als Begleiter des reich
beschenkten Königs bei seiner Rückkehr12.

Damit ergeben sich folgende Fragen:

1. Was galt im Herbst 1027 als Inhalt der früheren Abmachungen mit Kaiser Heinrich

II. über Burgund?
2. Stimmte diese nachträgliche Auffassung mit dem tatsächlichen Inhalt überein oder

hat sie ihn modifiziert?

^ Wipo, c. 21 (S. 41, 6 ff.).
8 Wipo, c. 29 (s. Anm. 11); vgl. entsprechend unten S. 81 u. 96, auch S. 55 f., bes. Anm. 11.
9 Wipo, ebd.; es handelt sich um die grammatikalische Beziehung des Passus: postquam ipse

superstes non esset, der im laxen Sprachgebrauch mittelalterlichen Lateins sowohl auf Rudolf wie auf

Konrad bezogen werden kann.
10 Unten S. 56 mit Anm. 11.
11 Wipo, c. 29 (S. 47, 15 ff.): Uodo magnam partem Burgundiae distraxit, licet regnum

Burgundiae Chuonrado imperatori et filio eius Heinrico regi a Ruodolfo rege, postquam ipse superstes

non esset (dazu oben Anm. 9), per iusiurandum iam dudum confirmatum esset. Vgl. c. 31 (S. 50)

sowie das bezeichnende iniuste c. 32 (S. 51, 6).
12 Wipo, c. 21 (S.41, 9): rex cum suis reversus etc.
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3- Wie ist die Stellung Konrads und seines Sohnes Heinrich im Vertragswerk von
1027 näher zu präzisieren?

4. War Rudolf zu seinen Zusagen durch die mitspracheberechtigten Magnaten Bur-
gunds legitimiert, oder suchte er durch eigenmächtiges Vorgehen deren künftige
Entscheidungen zu präjudizieren?

Soweit die Fragen.
Eine befriedigende Antwort in älterer Forschung liegt nicht vor; Quellen und

Sekundärliteratur klingen nicht so zusammen, wie dies moderne Ansprüche verlangen

müssen. Eine ausführliche Neuuntersuchung von Grund auf kann im hier gesteckten

Rahmen nicht vorgelegt werden: sie würde gar zu weit von den Problemen des

Fundes von Corcelles abführen, sachlich wie zeitlich gesehen. Hier muß daher eine
Skizze genügen; warum ihre Linien in wesentlichen Zügen von früher entworfenen
Bildern abweichen, wird hoffentlich bald an anderer Stelle begründet werden können

13.

Heinrich IL, der Vorgänger Konrads, hat dem Problem der burgundischen
Erbfolge schon bald nach Beginn seiner Regierung (1002-1024) intensive Aufmerksamkeit

zugewandt. Schwierigkeiten, mit denen er sich in Italien auseinanderzusetzen

hatte, mußten von selbst seinen Blick auf das geographische Zwischenglied lenken, das

Gegnern aus dem Nebenkönigreich südlich der Alpen so leicht Unterschlupf,
vielleicht sogar Zuzug bor, wenn er selbst es nicht von Reichs wegen unter ausreichende

Kontrolle zu bringen vermochte. Nahe Verwandtschaft zum rudolfingischen Königshause

- Heinrich war Sohn einer Schwester oder Halbschwester des letzten burgundischen

Weifen14 — bot dabei willkommene Erleichterung, wenn es galr, sich unter
etwa möglichen Mitbewerbern in den Vordergrund zu spielen. Niemand unter den

Zeitgenossen stand Rudolf III. verwandtschaftlich dermaßen nahe, ausgenommen einzig
sein illegitimer Halbbruder, Erzbischof Burkhard II. von Lyon (etwa 979-1031), und
sein eigener, gleichfalls illegitimer Sohn Hugo, der 1019 zum Bischof von Lausanne
erhoben werden sollte, möglicherweise nach längerer Zugehörigkeit zum geistlichen
Stande. Beide waren schon durch ihre Abstammung, erst recht durch ihre Weihen von
der Möglichkeit einer Nachfolge abgeschnittenlä.

Sicher bezeugt sind drei Begegnungen zwischen Heinrich und seinem Oheim:
1006 an unbekanntem Ort in Burgund, möglicherweise in Basel, ohne daß ein Besuch
des deutschen Königs in den rudolfingischen Kernlanden auszuschließen wäre; 1016
in Straßburg und 1018 in Mainz. Weitere Zusammenkünfte sind möglich, doch

nicht zu erweisen. Bei jeder der drei genannten Gelegenheiten wurde ein Vertrag
abgeschlossen. Dem Inhalt nach bilden diese drei Übereinkünfte, vom Standpunkt des

Reiches aus gesehen, eine aufsteigende Linie, eine Linie zunehmender Annäherung
und auch Unterordnung Burgunds. Mit ihr liegt in offenem Widerstreit eine zweite

13 Zum Flg. zuletzt Pfäff m. älterer Lit. Abweichungen wird der Kundige ohne weiteres bemerken.
14 Vgl. für viele: Diener S. 79 Nr. 13; zur Tragweite daraus ableitbarer «Ansprüche»: unten S. 47

u. 49.
lä Über beide Prälaten oben S. 30.
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Tendenz, repräsentiert durch maßgebliche Vertreter des burgundischen Hochadels,
unter denen Otto-Wilhelm von der späteren Franche-Comté als die treibende Kraft
erscheint, ohne daß von seiner Wirksamkeit mehr sichtbar würde als Andeutungen.

Diese Tendenz sucht den Abmachungen Rudolfs mit Heinrich nach Kräften
entgegenzuarbeiten, nach Möglichkeit sie ganz zu durchkreuzen. Das bedingt mehrere
Intermezzi militärischer Art, bei denen die Streitmacht des Reiches jedoch niemals
besonderen Ruhm zu ernten vermochte; es scheint, daß Heinrich dabei immer wieder

von jener Sechswochenfrist gehemmt wurde, nach der das Lehnrecht des Reiches
die Gehorsamspflicht seiner Vasallen mit der einzigen Ausnahme des Romzuges aufhob

und die Heimkehr freistellte16. Rudolf selbst erscheint in diesem Kräftespiel
nicht eben als rühmliche Figur; ob wider Willen, allein durch äußere Machtlosigkeit,
oder auch aus innerer Schwäche, ist nicht feststellbar17.

Für die Rechtslage blieb offenbar bis zum Tode Heinrichs, den der Oheim
unvorgesehen überlebte, der letzte Vertrag maßgeblich, geschlossen zu Mainz im Februar
1018. Es scheint, daß die älteren Abmachungen durch ihn wesentlich abgewandelt
wurden bis auf ein Faktum, dem nun allerdings eine ganz besonders hohe praktische
Bedeutung zukam: die Abtretung Basels aus burgundischem Besitz an Heinrich, die

offensichtlich bereits 1006 vollzogen worden war. Sie hatte den wichtigsten Ort am

damaligen Oberrhein in die Hand des deutschen Königs gegeben, gleich wichtig als

Verkehrsknotenpunkt wie als kirchliches Zentrum: Umschlagsplatz zwischen dem schiffbaren

Fluß und wichtigen Fernstraßen, die dort zu einem Knoten zusammenliefen,
darunter fast allen wichtigen Einfallstraßen von Deutschland nach Burgund; nicht
zufällig daher die entscheidende militärische Basis für alle Feldzüge deutscher Herrscher

in das Nachbarland, die sich in diesen Jahrzehnten genauer verfolgen lassen,

eingeschlossen diejenigen Konrads II. von 1033 und 1034, auf die zurückzukommen
ist. Basel war zugleich Sitz eines Bischofs, der diese Bedeutung als Einfallstor nach

Burgund in zweifacher Hinsicht verstärkte: seine geistliche Zuständigkeit erstreckte
sich von der ausgesprochenen Grenzlage des Diözesanmittelpunktes her, wie sie auch

vor 1006 schon bestanden hatte, in beide Nachbarreiche hinein; von Deutschland her

gesehen, konnte er schon dadurch je nachdem eine Klammerfunktion erfüllen oder

aber, gerade im wichtigsten Aufmarschgebiet für etwaigen militärischen Eingriff,
Schwierigkeiten verursachen. Die Grundherrschaft des Bistums vollends schloß auf
burgundischem Boden die Abtei Münstergranfelden/Moutier-Grandval ein, etwa eine

Tagereise südwestlich von Basel, angesiedelt in strategisch wichtiger Lage am Übergang

vom Birstal über die Pierre-Pertuis (heute Kanton Bern) : so gut ein geistliches
Institut dieser Art es vermochte, sicherte sie damit eine wichtige Verbindung hinüber

16 Über diese für die Reichskriegsverfassung im Hochmittelalter außerordentlich unheilvolle
Fristbindung Nachweise bei Kahl 381, 382, 516, 863 f. Sie ist besser aus späteren Quellen bekannt;
gerade die burgundischen Feldzüge Heinrichs II. und Konrads II. liefern jedoch zahlreiche Indizien
dafür, daß sie auch für diese Zeit schon vorausgesetzr werden darf. Die nähere Begründung muß

zurückgestellt werden; ein Beispiel unten S. 77 Anm. 1, vgl. S. 84.
17 Poupardin 114 f. Beachte dazu unten S. 55 f., auch 41 f.
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nach Biel und weiter zu den Wasser- und Landstraßen Neu- und Hochburgunds im
Zuge der westschweizerischen Seen und des Aaregebietes18. Wer Basel kontrollierte,
besaß damit zugleich den entscheidenden Einfluß auf die Besetzung dieses Bischofsstuhles;

Heinrich hielt mit dieser Erwerbung sich selbst, Rudolf aber mit dieser

Abtretung ihm den etwaigen Einmarsch nach Hochburgund um so sicherer offen. Dies

entsprach den wohlerwogenen Interessen beider: nicht nur des Neffen, der rechnen

mußte, die schon 1006 vereinbarte Nachfolge womöglich einmal nur gewaltsam
durchsetzen zu können, sondern auch des anlehnungsbedürftigen Oheims, der sich

mehrfach im eigenen Lande kaum zu halten vermochte. An einen erfolgreichen
Erpressungsakt Heinrichs, dem Rudolf notgedrungen nachgeben mußte, hat man daher

wohl fälschlich gedachr19.
Dieser Besitzwechsel also blieb seit 1006 von allen Änderungen der Vertragslage

unberührt; im übrigen jedoch hatte der Mainzer Februartag von 1018 die Beziehungen

beider Länder auf eine grundsätzlich neue Basis gestellt20. 1006 wie noch 1016
hatte es sich in erster Linie um Abmachungen zwischen Rudolf und Heinrich
persönlich gehandelt: Rudolf war durch sogenannte Kommendation eine vasallitische

Bindung an den mächtigeren Neffen eingegangen, die für diesen eine allgemeine
Schutzverpflichtung einschloß. Von einem ergänzenden Lehnsbande, wie es sich

vorübergehend für das späte 9. Jahrhundert nachweisen läßt, ist zunächst nichts zu
bemerken, und das hängt wahrscheinlich unmittelbar zusammen mit der zweiten
Beobachtung, daß die mitspracheberechtigten Magnaten Burgunds beide Male unbeteiligt
geblieben, zumindest nicht in nennenswerter Anzahl hereingezogen worden waren:
nachweisbar ist lediglich, und auch das nur im zweiten Falle, eine Teilnahme der
Gemahlin des Weifen, wichtig dadurch, daß ihr im Ernstfall von der Gegenseite ein
eigenes Designationsrecht für die Person des Nachfolgers zugespielt und dann gegen
Heinrich gewendet werden konnte. Mit anderen Worten: das so begründete Verhältniswar

von Haus aus ein solches von Person zu Person; seinWesenskern lag außerhalb
der Staats- und völkerrechtlichen Sphäre, auf die es nur mittelbar zurückwirkte, eben

sofern die beiden Beteiligten jeder für sich zugleich Herrscherrang in benachbarten
Ländern besaßen, so, wie ein Halbjahrhunderr später der Enkel Konrads II. sich zu
Canossa dem Papste zwar als büßendes Kirchenglied srellte und doch dabei nicht
abstreifen konnte, daß er der deutsche Königwar. Auf diesem Umwege hatte Heinrich II.
seit 1006 auch gegenüber dem Reich Burgund eine Stellung gewonnen, die ein

Zeitgenosse als primatus kennzeichnen konnte21, doch die Folgezeit hatte mehrfach
gelehrt, wie wenig diese Stellung wog, solange sie nicht von stärkeren Kräften im
Lande ausdrücklich mitgetragen war. Aus diesen Erfahrungen suchte Mainz 1018 die

Folgerungen zu ziehen und konnte daher in unmittelbar zeitgenössischer Aufzeich-

18 Büttner, DA 7 (1944) 83 f., dazu oben S. 17 f.; vgl. auch Hirsch, Jahrb. I, 393.
19 So treffend Pfäff 19 u. 21.
20 Vor allem dies abweichend von bisheriger Ansicht, bes. von der immer wieder unbesehen

übernommenen Ansicht von Gg. Waitz über die Abmachung von 1016.
2i Thietm. VII, 28 (nach älterer Zählung: VII, 20; S. 432, 14 Holtzmann).
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nung als beachtlicher Erfolg des nunmehrigen Kaisers Heinrich, als prosperitas nuper
sibi exorta, verbucht werden22.

Der gleiche Text meldet, Rudolf habe diesmal im Einklang mit Gemahlin und

Stiefsöhnen, außerdem aber auch mit der Gesamtheit seiner Optimaten (cum uxore
sua et privignis ac optimatibus universis) dem Neffen Krone und Szepter übergeben,
und alte eidliche Bekräftigung (sacramenti confirmacio) sei erneuert worden23. Das
bedeutet zunächst: Partner von Mainz war nun endlich auch eine Magnatengruppe
von so beachtlicher Anzahl, daß sie sich als repräsentativ ausgeben konnte. Durch sie

war erstmals auch das Reich Burgund als solches unmittelbar am Vertrage beteiligt;
damit war es möglich, ein Verhältnis, das nach moderner Begriffssystematik stark

«privatrechtliche» Züge trug, auf eine Ebene zu überführen, die Staats- und
völkerrechtlich im Vollsinn auch heutiger Vorstellungen war. Dies aber wirkte sogleich
unmittelbar auf die rechtssymbolischen Formen zurück, in denen nach dem Brauch

jener Zeit bekanntlich jede Übereinkunft rechtsverbindlich vollzogen wurde. Früher

war der persönliche «Handgang» Rudolfs als angemessen erschienen, die alte

Symbolhandlung vasallitischer Kommendation24. In der neuen Situation reichte er nicht
mehr aus: stattdessen bot der König dem Kaiser - wie zu folgern ist: in öffentlicher
Handlung, unter laut bekundetem Beifall der Zustimmungsberechtigten - die Zeichen
seiner Königswürde selbst dar (coronam suimet et sceptrum... sibi concessit)25. Diese

Form war neu nur in der Geschichte deutsch-burgundischer Beziehungen, soweit wir
sie verfolgen können; an sich war sie altüberkommen: sie stand zur Verfügung im
Formenschatz der Staats- und Völkerrechtssymbolik eben jenes römischen Kaisertums,

das derzeit von Heinrich bekleidet wurde und den Zeitgenossen als kontinuierliche

Traditionseinheit galt über alle völkerwanderungszeitlichen Zäsuren und auch

über den konstantinischen Glaubenswechsel hinweg26. Dort reichte diese Form in
den Grundelementen bereits in die vorchristliche Periode zurück und weiter nach

Alt-Iran, wenn nicht letztlich nach Altmesopotamien. Es versteht sich, daß sie auf
diesem langen Wege mehrfacher Umdeutung ausgesetzt gewesen war, zuletzt offenbar,
ähnlich vergleichbaren anderen Gesten staatlicher Handlungssymbolik, durch das auf-

22 Ebd. VIII, 7 (älter: VIII, 5; S. 500, 19 ff.).
23 Ebd.
24 Thietm., wie Anm. 21: per manus. Über diesen Quellenterminus und den rechtsgeschichtlichen

Hintergrund vor allem W.Kienast, Rechtsnatur und Anwendung der Mannschaft (Homagium) in
Deutschland während des Mittelalters. Deutsche Landesreferate zum IV. Internationalen Kongreß für
Rechtsvergleichung in Paris 1954 (Düsseldorf 1955) 26-48; vgl. auch Hans Jäger 23.

25 Thietm., wie Anm. 22.
26 Das hochmittelalterliche Material bei Kahl, bes. 195 f., vgl. 435 und zugehörige Anmerkungen

m. Lit.; zu berichtigen ist dort die noch ungenügende Scheidung der beiden Verträge von 1016 und

1018; nachzutragen die symbolgeschichtlichen Vorläufer, über die demnächst derselbe, Weihekrone
und Herrscherkrone, Studien zur Entstehungsgeschichte mittelalterlicher Symbolhandlungen mit Kronen,
bes. im Kapitel: Anknüpfungsmöglichkeiten einer christlichen Handlungssymbolik der Herrscherkrone.

In der Beurteilung der Mainzer Handlungssymbolik folge ich nicht zuletzt Mitteis 222 f., nur
daß ich sie nicht mehr auch schon in den Quellen zu Straßburg 1016 wiederzufinden vermag. Vgl.
noch unten S. 98 mit Anm. 21.
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kommende Denken in lehnrechtlichen Kategorien27. Krone und Szepter sind daher in
einem Zusammenhang wie hier nicht allein persönliche Würdezeichen, sie sind
«Gegenstandssymbole» 28 der dieser Würde entsprechenden einzelstaatlichen Reichsgewalt;
werden sie einem anderen übergeben, so bedeutet dies nichts anderes als die

Übertragung eben dieser Hoheitsgewalt an denjenigen, der ihre äußerlich sichtbaren
Zeichen empfängt29.

Das Gesamtmaterial zur Geschichte dieser Handlungssymbolik besagt nun
allerdings, daß der Empfangende das betreffende Gegenstandssymbol nur in Ausnahmefällen

nicht an den Darbietenden zurückgab: normalerweise schloß an die Übergabe
unmittelbar eine gleichartige «Antworthandlung» in umgekehrter Richrung an, derart,

daß der Empfänger die Herrschaftszeichen aus den Händen des Partners nur
entgegennahm, um ihn alsbald von sich aus neu damit zu investieren30. Der Darbietende

empfing damit die bisher ausgeübte Herrschergewalt zurück, doch nicht mehr als

eigenständige, sondern als abhängige, für die hier in Frage stehende Zeit als Lehen

desjenigen, der durch Annahme der dargebotenen Insignien zu seinem Oberherrn
aufgerückt war. Dieser Normalfall ist auch für Mainz 1018 vorauszusetzen: das

ergibt schon die bloße Tatsache, daß Rudolf weiterhin im Rahmen gegebener
Möglichkeiten burgundischer König blieb31. Für das Land selbst blieb rein äußerlich
zunächst alles beim alten, nur daß der landeseigene Herrscher hinfort nicht mehr aus

eigener Machtvollkommenheit amtierte bzw. lediglich kraft Einsetzung durch die

Magnaten, die ihm beim Herrschaftsantritt gehuldigt hatten, sondern als Unterkönig
unter Heinrich. Das schloß ein, daß der neue Oberherr nach dem Tode dieses

Unterkönigs dessen Reich als erledigtes Lehen einziehen und anderweitig darüber verfügen
konnte. Die Designation Heinrichs durch Rudolf zur Nachfolge, die schon als

Bestandteil des Vertrages von 1006 anzusehen ist, war damit modifiziert, vielleicht ganz
aufgehoben, dafür aber der Substanz nach in eine Rechtsform gebrachr, die für den

27 Vgl. etwa die Entwicklung der Symbolik der Fahnenlanze. Für die Krone im Hochmittelalter:
Kahl, wie im ersten Zitat der vor. Anm.

28 Vgl. Mitteis 508, auch 202 f. u. 213; dazu Kahl (wie Lit.-Verz.), Register, s. v. Gegenstandssymbole.

29 Hierher für das Verhältnis zwischen Rudolf und Heinrich vielleicht zu ziehen Alpert. Mett., De
divers, temp. II, 14 (SS IV, 716, 52): regnum imperatori tradidit; über die Übersetzungsmöglichkeit

regnum «Herrscherkrone» Lit. bei Kahl 730 Anm. 44.
30 s. Anm. 26.
31 Für Fortsetzung der königlichen Stellung Rudolfs sprechen die gleichen Argumente wie unten

S. 44. Wenig wiegt in diesem Zusammenhang das häufig angeführte Argument, daß der Weife
auch an seinem Lebensende über eine Krone verfügte, denn die Zeit kannte normalerweise noch

nicht die bestimmte Krone als festes Symbol eines bestimmten Staates, sondern nur Kronen schlechthin

als Würdezeichen bestimmter Herrschaftsränge; es ist nachgewiesen, daß ein und derselbe

Herrscher mehrere Kronen besitzen und tragen konnte (Schramm-Mütherich 35). In der Rückgabe

von Krone und Herrschaft durch Heinrich an Rudolf dürfte auch der Wahrheitskern des umständlichen

Berichtes von Alpert. Mett., 1. c. II, 14 (SS IV, 717, 12 ff.), über die Wiedereinsetzung des

Weifen in die zuvor aufgegebene Königsherrschaft zu suchen sein.
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